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(54) Verkaufspackung für Saatgut

(57) Ein flaches, rechteckiges, aus einem vorgefer-
tigten Zuschnitt (1) gefaltetes und verklebtes Verpak-
kungsbehältnis aus Papier oder Kunststoff-Folie, zeich-
net sich dadurch aus, daß die Seiten des Behältnisses

im wesentlichen gleich lang sind und die Aufhängeöff-
nung (10a,10b) mit ihrem Mittelpunkt im Bereich einer
der Behältnisecken an der Faltlinie auf der Winkelhal-
bierenden der Ecke angeordnet ist, wobei der Bereich
um die Aufnahmeöffnung flächig verklebt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein flaches, rechteckiges
Verpackungsbehältnis aus Papier oder Kunststoff-Folie
für körniges oder granulatförmiges Verpackungsgut mit
einer langloch- oder schlitzförmigen Aufhängeöffnung,
insbesondere zur Präsentation von Saatgut.
[0002] Es ist bekannt, Saatgut in flachen Verpak-
kungsbehältnissen, allgemein auch als Samentüten be-
zeichnet, in Handelsgeschäften dem Käufer zu präsen-
tieren. Die Behältnisse sind auf der dem Käufer zuge-
wandten Sichtseite mit aufgedruckten Informationen
versehen. Die Kontur der Behältnisse ist rechteckig und
zur Präsentation in Verkaufsregalen mit einer Aufhän-
geöffnung in Form eines Langlochs versehen. Die Aus-
bildung und die Anordnungen der Aufhängeöffnung sind
seit Jahrzehnten üblich. Durch die langjährige Verwen-
dung der bekannten Ausführungen von Verpackungs-
behältnissen ist ein Teil der Präsentationswirkung ver-
loren gegangen. Abweichungen von den bekannten Zu-
schnitten für die Bildung von Verpackungsbehältnissen
führen häufig zu Schwierigkeiten bei den verwendeten
Flachbeutelmaschinen, so daß an diesen zum Teil er-
hebliche technische Änderungen vorgenommen wer-
den müssen.
[0003] Ausgehend von den bekannten Verpackungs-
gestaltungen für insbesondere Saatgut ist es Aufgabe
der Erfindung, ein Verpackungsbehältnis der eingangs
genannten Gattung so zu gestalten, daß eine werbe-
wirksamere auffälligere Präsentation ermöglicht wird,
ohne die bisherige technische Einrichtung für die Her-
stellung rechteckiger, flacher Verpackungen aufgeben
zu müssen. Die Erfindung löst die Aufgabe dadurch,
daß die Seiten des Behältnisses im wesentlichen gleich
lang sind und die Aufhängeöffnung mit ihrem Mittel-
punkt im Bereich einer der Behältnisecken an der Falt-
linie und auf der Winkelhalbierenden dieser Ecke ange-
ordnet ist, wobei der Bereich um die Aufnahmeöffnung
flächig verklebt ist. Die Längsachse der Aufhängeöff-
nung bildet also mit den Seitenlinien oder -kanten einen
Winkel von 45 Grad. Besonders vorteilhaft ist eine strei-
fenförmige Klebefläche, die sich durchgehend über die
gesamte Tiefe des Behältnisses erstreckt. Dadurch wird
ein langgestreckter, durchgehender Aufnahmeraum für
das Füllgut geschaffen, so daß der gefüllte Beutel ohne
seitliche Ausbeulung im Verschlußbereich verschlos-
sen werden kann. Außerdem wird der Einfüllvorgang
vereinfacht.
[0004] Die vorgeschlagene Anordnung der Aufhän-
geöffnung in Verbindung mit der quadratischen Kontur
des gefalteten und verklebten Verpackungsbehältnis-
ses gestattet eine auffällige diagonale Aufhängung des
Verpackungsbehältnisses. Der besondere technische
Vorteil des Erfindungsgedankens ist darin zu sehen,
daß für die Herstellung der auffällig aufhängbaren Ver-
packung die bisherige technische Einrichtung, nämlich
eine Flachbeutelmaschine, benutzt werden kann. Le-
diglich das Leimauftragsegment der Flachbeutelma-

schine ist der neuen Klebung entsprechend anzupas-
sen.
[0005] In der Zeichnung sind zwei Ausführungsbei-
spiele der Erfindung schematisch dargestellt und nach-
stehend erläutert.
[0006] Es zeigen:

Figur 1 einen vorgefertigten Zuschnitt,

Figur 2 die dem Betrachter zugewandte Frontseite
des fertigen Produkts aus einem Zuschnitt
gemäß Figur 1 in der diagonal ausgerichte-
ten Aufhängeposition,

Figur 3 einen vorgefertigten Zuschnitt einer weite-
ren Ausführungsform und

Figur 4 die Rückseite des fertigen Produkts aus dem
Zuschnitt gemäß Figur 3 mit offener Ver-
schlußklappe.

[0007] Der Zuschnitt 1 besteht aus einer Frontfläche
2 und einer rückseitigen Fläche 3, die durch eine Falznut
4 unterteilt sind und um welche die Fläche 3 in der Flach-
beutelmaschine nach hinten umgelegt wird. Die Front-
fläche 2 ist mit Klebestreifen 5 und 6 versehen, die eben-
falls nach hinten umgelegt und durch den in Streifen 12
aufgetragenen Kleber mit der rückseitigen Fläche 3 flä-
chig verklebt werden. Nach dem Füllen der Verpackung
wird die streifenförmige Verschlußklappe 9 am äußeren
Ende der Frontfläche 2 mit der rückseitigen Fläche 3
verklebt. Die Frontfläche 2 sowie die rückseitige Fläche
3 sind mit spiegelbildlich zur Falznut 4 angeordneten
gleich großen Aufhängeöffnungen 10a und 10b verse-
hen, deren Längsachsen senkrecht zu den jeweiligen
Diagonalen oder Winkelhalbierenden der Ecken ausge-
richtet sind, denen sie zugeordnet sind.
Im Bereich dieser Ecken sind Bereiche für eine flächige
Verklebung der Frontfläche mit der rückseitigen Fläche
vorgesehen, deren Grenzen durch die unterbrochenen
Linien 11 a und 11 b angedeutet sind.
[0008] Der Zuschnitt 1 gemäß Figur 3 entspricht dem
der Figur 1. Deshalb sind alle übereinstimmenden Be-
standteile des Zuschnitts mit den gleichen Bezugszif-
fern versehen. Lediglich die Aufhängeöffnungen 10a
und 10b zeigen eine geringfügig abweichende Gestal-
tung. Entscheidend abweichend von der Ausführung
nach den Figuren 1 und 2 ist die Ausbildung der flächi-
gen Verklebung 111a und 111b. Sie erstreckt sich fast
über die gesamte Länge des Zuschnitts mit den Front-
und Rückseiten 2 und 3. Nach dem Zusammenkleben
des Zuschnitts zum fertigen Behältnis (Figur 4) entsteht
ein langgestreckter, durchgehender Aufnahmeraum
von der Breite b und der Tiefe t für das Füllgut. Der ma-
schinelle Füllvorgang wird dadurch vereinfacht.
[0009] Nach dem Umfalten der einzelnen Teile des
Zuschnitts mit anschließender Verklebung ergibt sich
ein flaches Verpackungsbehältnis, das aufgehängt dia-

1 2



EP 1 097 881 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gonal ausgerichtet ist (Figur 2).

Patentansprüche

1. Flaches, rechteckiges, aus einem vorgefertigten
Zuschnitt gefaltetes und verklebtes Verpackungs-
behältnis aus Papier oder Kunststoff-Folie für kör-
niges oder granulatförmiges Verpackungsgut, mit
einer langloch- oder schlitzförmigen Aufhängeöff-
nung, insbesondere zur Präsentation von Saatgut,
dadurch gekennzeichnet, daß die Seiten (7, 8) des
Behältnisses (1) im wesentlichen gleich lang sind
und die Aufhängeöffnung (10) mit ihrem Mittelpunkt
im Bereich einer der Behältnisecken an der Faltlinie
auf der Winkelhalbierenden der Ecke angeordnet
ist, wobei der Bereich um die Aufnahmeöffnung flä-
chig verklebt ist.

2. Verpackungsbehältnis nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß die flächige Verklebung (11)
auf den Eckbereich beschränkt ist.

3. Verpackungsbehältnis nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß die Aufhängeöffnung inner-
halb einer streifenförmigen Klebefläche (111) ange-
ordnet ist, die sich durchgehend über die gesamte
Tiefe des Behältnisses erstreckt.
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